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'1. Gesetz: Wasserversorgungsgesetz 1960; Änderung. 

7. 1 2. Im .~ 19 ist die Zit!erung „§ 8 Abs. 2, 4, 
Gesetz vom 17. Dezember 1976, mit dem das i 5 und 6 durdt dte Z1t:1erung „§ 8 Abs. 2, 3 
Wasserversorgungsgesetz 1960 geändert wird. und 4" zu ersetzen. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen! 

Artikel 1 

Das Wasserversorgungsgesetz 1960, LGBI. für 
Wien Nr. 10, in der Fassung der Gesetze LGBL 
für Wien Nr. 13/1961, 2111962, 1811969 und 
3/1974, der Kundmadtung des Amtes der Wiener 
Landesregierung LGBl. für Wien Nr. 16/1974 
und des Gesetzes LGBL für Wien Nr. 511976 
wird wie folgt geändert: 

1. An die Stelle der Abs. 3, 4, 5 und 6 des 
§ 8 treten die folgenden Abs. 3, 4 und 5: 

3. Im § 22 hat die lit. c zu entfallen. 

4. Der Abs. 3 im § 25 hat zu lauten: 

„(3) Bei jedem Wedtsel in der Person des 
Wasserabnehmers und beim Ende des Wasser~ 
bezuges haftet der bisher.jge Wasserabnehmer 
für alle Gebühren, Kosten und Zuschläge, die 
zwischen dem Wechsel in der Person des Wasser
abnehmers oder dem Ende des Wasserbezuge! 
und dem Zeitpunkt, in dem er seiner Anzeige
pflicht nach § 17 Abs. 1 nachgekommen ist, auf
gelaufen sind." 

5, § 26 mit Ubersdtnift hat zu lauten: 

„Anwendbarkeit der W AO 
„(3) Die Kosten der lnstandha!tung von Ab

zweigle~tungen trägt -die Stadt Wien, sofern das 
Gebrechen niicht vorn Wasserabnehmer yerschul
det wurde. Die Kosten für die Behebung von § 26, In Angelegenheiten der in diesem Gesetz 
Gebrechen, die vom W asserahnehmer verschuldet angeführten Ge'bühren, Kosten und Zuschläge 

findet die Wiener Ahgabenordnung - WAO, wur;den, hat dieser zu tragen. ·1 
LGBI. für Wien Nr. 21/1962 in der jewe1 s gel· 

(4) Der Was:serabneh1ner hat die Kosten einer tenden Fassung Anwen<lung.H 
von ihm veranlaßten Änderung -einer Abzweig-
leitung zu tragen. Er hat vor Be@inn der l'\nde- Artikel II 
rungsar?eit1~n eine Vorauszahlung in ~öhe der 'I Die Bestimmun.gen der Punkte 1 bis 3 des 
vora~sstcht11~en Kostei:. zu ~rlegen. D_1e Kosten Art. I finden auf alle noch nidtt rechtskräftig 
sonstiger Än""'erungen tragt dte Sta.dt Wien. , abgeschlossenen Verfahren Anwendung. 

(5) Bei Ende des Wasserbezuges (§ 17 Abs. 1) J 

erfo~gt die Trennung der Abzweigieicung auf 11 

Kosten der Stadt WJen." 
Der Landeshauptntann: 

Gratz 

Der Landesamtsdirektor: 

Bandion 

Erlmlt!kb Jm Dwcksortenftr!ag der Stll<ldr.mptkuiie, l, lbtlu;.1$, Sti„ge 7. Hocbpartl:Tn:, und im Vulag du '.'stutcl<lili.thcn Sta&t:!dnickcrd, 1037 Wkn 
Rennweg 12 a. Telefon 72 61 51-5%,1295 oder 3X1 Dntth.Wllhf, Vetkaufspret~ 2·- S. 
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